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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Montag/ den 9 Merj 1801. Viertes Quartal. Den 18 Ventôse IX.

Gesetzgebender Rath, 9. Febr.

(Fortsetzung.

(Beschluß der Botschaft an de» Vollz. Rath, betreffend
ten Verkauf des Domaine zu Lucens Distr. Milden.)

In Erwägung aber, daß das Schloßgebäude mit
seinem kleinen Umfang, welches einzeln um 4^00 Fr.
geschazt und nicht mehr als 5°°° Fr. darauf geboten
worden ist, der Nation künftig, es sey zu Magazi.
nen, Gefängnissen oder andern Anstalten sehr wichtig
und nützlich seyn könnte, wünschte der G R. solches

von dem Gesamtverkauf ausnchmen zu können. Sie,
B. V. R. werden deßwegen eingeladen, mit den hoch»
sten Erstcigercrn sogleich unterhandeln zu lassen, auf
welche Weise und um welchen Preis dieser erste Artikel
von dem Verkauf ausgenommen und abgezogen werden
könnte? Falls hierüber ein billiger Vergleich gelrossen

werden könnte, wäre der G- R. geneigt, den übrigen
Gcsamtverkguf zu ratificiren, als worüber er dann
nach dem von Ihnen erwartenden Berichte einen endli-
chen Entschluß fassen wird.

Die Discußion über die Form der Cassationen wird
fsrtgeftzt; das Gutachten der Commißion (S. dasselbe

S. 1084) und die Antrage ihrer Mehrheit sowohl als
iyrer Minderheit werden verworffen und dageqm be<

schlössen, den Gesctzvorschlag, der den obersten Ge-
tichtshof zum Oberappcllarionsgericht umfchaft (S.
denselben S. 74t in neue Berathung zu nehmen.
Die Civilgcsetzgebungs-Cominißion wird, darüber ein
neues Gutachten zu erstatten è aufgefordert.

Folgendes Gutachten der Criminalgescygebungs Com.
mißivn wird in Berathung und hernach angenommcn:

B. Gesetzgeber! Die erste Pflicht bey Freveln und
Vergehen ist, dem Beschädigten einen vcrhältnißmäßi-

M Ersatz zu verschaffen. Dieses Sie ehrende Gefühl

war der Beweggrund des Ihrer Criminalcommißion
ertheilten Auftrags, Bericht zu erstatten: Wie die von
dem B- Emamiel Krebs von Rüggisberg, dem gröb»

lich mißhandelten Johann Holz von Haufen schuldige

Entschädigung zugesichert werden könne? Diesem Auf»

trag zufolge hat Ihre Criminalcommißion die Ehre,
Ihnen folgenden Bericht zu erstatten:

Bey Anlaß des von Ihnen verworffenen Strafmil»
denmgsvorfchlags, haben Sie bereits ersehen: Wie
Em. Krebs ohne die geringste Veranlassung unversehens

mit thierischer W»th dem Hotz ein Aug auSgcschlagcn

hat; wie Krcbs bis auf deu Punkt der Überweisung
ans frechem Länqnen der That beharrtc; auf sein dcfi»

nilives Etngcständmß aber unterm -8. Augstm. 1798

von dem hicsiaen Cantonsgericht, nebst sechsjähriger

Scheltenwerkostraffc, zur Bezahlung aller Kosten und

Ersatzes gegen den Hotz verfällt wurde.

In Ctvilfällen wird nach hiesiger gesetzlicher Uebung

das Schmerzengcld und der Schadensersatz durch d-n

gewohnten ModcrationSrichter rcglicrt; in Criniinalfäl»

Icn aber ehemals gewöhnlich von dem tägl. Roth,
dessen Stelle in dieser Beziehung mm das Cantousgc-

richt vertritt, t. Dieses geschab aber, wo nicht immer,

doch gewöhnlich auf die Forderung deS Beschädigten

nach bloß fummarischcr Vertheidigung des Frevlers.

Hätte der Hotz, gebürtig aus dem C. Zürich, dies?

Uebung gekannt, so würde er sogleich nach dem Straf«

urtheil seine Forderung für Schmerzen und Ersatz dem

hiesigen Cantonsgericht eingegeben, das Cantonsgericht

dann durch Bestimmung der daherigen Summe sein

Urtheil completirt, und also dem Hotz einen liquiden

Fordcrungskitel zugefertigct haben. Allein der Can.

tonsfrcmdc Hotz, der hiesigen Formen unkundig und

vielleicht durch trölhaste Acussenmgen geschreckt, bliebe

seit Av. i??3 mit seinem verlernen Auge paßiv und
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miqetrêstet, daher er in seiner hilflosen Lage um so

leichter zu jenem cms Schrauben gesezten, Ihnen be-

reils bekannten Begnadigungs - und Vcrgleichsprojekt
zu bewegen war.

Die dày ausbcdimgene Begnadigung ist von Ihnen
B> G. vcrworffen worden; aber dem so unschuldig
mißhandelten Hotz soll nichtsdestoweniger Genugthuung
geleistet werden; dieß war, B. G. Ihr gerechter Wille.

.Unter dem hiesigen geprüften, beeidigten und paten.
tirten Advocatencorps ist nicht Einer, der es sich nicht

zum vKcio lloblli seines Berufs rechnet, Unglücklichen,

»insbesondere durch die Regierung empfohlenen, in der.

gleichen Fällen die Hand gratis zu bieten, um ihnen

zu ihrem Recht zu verhelfen. Das gesetzlichste, schnellste

und sicherste Mittel, dem verstümmelten Hotz wenig-
stens für die Zukunft einen verhäitnißmäßigen Ersatz

zuzusichern, ist also dieses: Daß dem Hotz entweder

von dem Vollz. Rath, loco des ehemaligen täglichen

Raths, oder durch das Cant. Gericht, loco der ehe-

malige» deutschen Appellalionskammer, ein tüchtiger
Auwald pro vso zugeordnet werde, der dann ohne An-
stand dem Hotz, i) das unentgeldliche Armenrecht,
2) die Schadensbestimmung und z) Bezahlungsstcherung
aus des Krebs bereits verfallenem Muttergut und der

Anwartschaft seiner väterlichen Norhcrbschafl auf dem

Pfade der Gesetze zu verschaffen wissen wird.
Der erste Gedanke der Criminalcommißion war,

dem Vollz. Rath zu dem End eine bereits abgefaßte

Einladung zugehen zu lassen; einige Bedenken bey nä-

Hercr Ucberlegung veranlaßt sie aber, Ihnen anzura-
then dem Vollz. Rath bloß dieses Gutachten, wie es

»n mehrern Fälle» geschehen ist, abschriftlich zu über-

senden.

Die Finanzcommißion berichtet über das Begehren
der Gemeinde Chateau d'Oex, die für einen zu Gunsten

ihres A raun guts gemachten Verkauf, Bcfrcyung von
der Einregistrirungsgebühr wünscht. — Der Bericht
ivird für ; .Tage auf den Eanzleytisch gelegt.

Der Antrag eines Mitglieds zu Rücknahm des Ge-

sttzes, welches die Vollziehung bevollmächtigt, den aus-
tretenden Ordcnsgeist.'ichcn statt der Pensionen, Aus-
steur-m zu ertheilen, wird in Berathung genommen,

S. denselben S- 1108 und hernach an die Unterichts-
i>mmißiou gewiesen, die über die Einrichtung jener
Pensionen zugleich ein Gutachten vorlegen soll.

Folgendes Gutachten der Fiuanzcomnußioii wird in

' Berathung gcnommeur
B. Gejczgebcr! In das Begehren der Gemeinde

Grandson im Ct. Zeman, abzweckend auf Beybchch

tung oder Entschädigung ihrer vormaligen Ohmzeld.
gerechtigkeil, kann der gestzgedende Rath nicht cintre,

w», indem, wie solches am n. Christin. 179?, „O
seither öfter erklärt worden ist, dergleichen Berechtig,
keilen mit der dicßmaligen Verfassung unverträglich sind.

Was dann aber die von dieser Gemeinde Grandson

in der nemlichei» Petition »„begehrte Wiedereinführung
ihrer gehabten Zollgerechtigkctt oder dafür zu leistende

Entschädniß anbetrifft; so findet der gestzgedende Mh
crsodcrlich, vor Nchmung eines Entscheids, noch n>ch.

rere Erkundigung darüber einzuziehen ; und Hal dein,

nach folgende Botschaft an den Vollz. Rath àrlasscn.

Botschaft.
B- Vollz. Räthe! Die Gemeindskammer von Grant,

son im Leman, stellt dem gesezgedciiden Rath vor,

daß sie schon von Altem her, 1» dem Besitze einer Zoll,

gerechligkeic sich befinde, genannt: le benge äel'àwon»

wegen welcher Gerechtigkeil aber ihr nicht nur die Ad.

richtung eines jährlichen Grundzinses von öa Fr.a Sls.

in Gels, isondcrn auch noch die Unterhaltung à
Streke der dortigen Landstrasse obliege; daß aber diese

Zollstatt, laut Directorial - Beschluß vom 2S. Hormmz

>799, s-Y aufgehoben worden, um eine neue Zollsiall

zu Gunsten des Staats, in Provence zu errichten.

Gegen diese Aufhebung ihrer Zollgerechligkeit be-

schwcrt sich die Gemeinde Grandson, und bittet, <ni>

weder um Wiedereinführung ihrer Zollstatt, da die

Verlegung derselben auf Provence noch nicht Plazgc-

habt habe, oder aber um billige Entschädniß für diese

Gerechtigkeit, die ihr jährlich zwischen 8° und 100 gr.

eingetragen, und für welche sie erst noch im lezten Jahre

den schuldigen Bodenzins bezahlt habe.

Bevor aber der gestzgedende Rath in dieses Begeh,

ren eintreten will, wünschte er vcn Ihnen B. Vollj.

Räthe, zu vernehmen, was für eine Bewandniß ei

mit den Partikular-Zollgercchtigkeitcn überhaupt habe?

Ob nicht der Bezug dieser Zölle ihren vorherigen Bckl'

zern ungestört überlasse», ja sogar die von den vormah,

ligen Regierung?» mit den eint »nd andern dieser

sitzer eingegangenen Pachlaccorde, fortgcstzt worded

seyen? und welches die allsälligen besondern Gründe

seyen, die das Vollz. Direktorium mögen bewogen

haben, die Zollsgcrechtigkeit der Gemeinde Grandson

unrntgeldlich aufzuheben?
Ueber diese Fragen erwartet: der gestzgedende Rê

baldige Auskunft, und ladet. Sie B. Vollz. Nalhl



tin, ihre bestimmte Antwort mit den nöthig findenden

Bemerkungen zu begleiten.

Die angetragene Botschaft wegen der Zölle wird

angenommen. Ueber das das Weinohmgcld betreffende

Begehren erklärt der Rath, nicht eintrete» zu können.

Folgendes Gutachten der Criminalgesezgebungscom-

mißivn wird in Berathung und der Antrag desselben

angenommen.
Ulrich Hubcr von Oberwyl Cant. Baden, 4» Jahre

all und lcdigen Standes, diente als Papierergcsell in
der Papiermühle zu Bremgarten. Er entwendete wäh,
rend seiner Dienstzeit seinem Meister Lumpen, die er

durch ein i-jähriges Kind seinem Vater, Jakob Huser,

zutragen ließ und dann das Geld dafür durch das Kind
erhielt. Das Kind ist sowohl durch sein Alter a!S

daß es nur die Befehle seines Vaters befolgte, von

aller Schuld entladen; hingegen ist sich zu verwundern,
das das Bezirksgericht Bremgarten dem Jakob Huser

mir als einem simplen Gezeug - Fragen vorlegte, all-

dieweil derselbe durch seinen seldstdeponirlen öftern

Lumpenverkchr durch sein Kind mit dem dienenden

Papurergcsell, einen nicht geringen Verdacht von wis.

semltchcr Hehlercy auf sich geladen halte.
Ob der Ulrich Huber nur Einmal seinem Meister

Lumpen entwendet und dem Huser durch sein Kind
überliefert habe? ist nicht im Reinen; der Vater und

das Kind behaupten mehrere, der Jnquisit beharrte

aber auf der Betheurung nur Einmal. Indessen ist

der Schaden, wenn man auch auf mchrercmale rech-

vet, aus höher nichd als 4 Schweiz?'.franken gewür-

digcl. Das Verhalten des Huders bey der Instruktion
der Prozedur zeigte nichts weniger als Bercuung seines

Fehlers, sondern vielmehr einen äusserst argen Charakter

an. Nicht nur laugnete er hartnäckig die That bis er

am Ende durch die Confrontation mit dem Kind Huser

M« Gestanbniß gebracht ward, sondern er suchte durch

wiederholte treulose Vorgebe» die That auf seinen eige-

nen schuldlosen Bruder zu wälzen.

Sralt zu einer achtjährigen Kettenstraffe nach Maß-

Sà des -70. Art. des peinl. Gestzes, vcrurtheilte
das Bezirksgericht Bremgarten unterm leztabgewtchcnen

». Sept. diesen Hausdieb zu einer zweyjährigen Kel.
tenstraffe. Kaum hatte der Huber seine Straffe an-

getreten, so heward er sich durch eine vom 29. Sept.
datierte, an den B. Statthalter des Cantons Bade»
gerichtete Bittschrift um Milderung derselben, worauf
der Vollz. Räth Ihnen B. G. unterm 4. Okt. vor-
Wust, des Hubers Ketttusiraffe in eine Cmgränzung

in seine Gemeinde unter specielle? Aufsicht der dafigen'
Behörden zu verwandeln. Der Vollz. Rath gründete
diesen Vorschlag auf folgende 2 Data : Erstlich auf
den kleinen Werth des Gestohlenen — dieß hat seine

prozedürliche Richtigkeit; zweycens auf das aufrichtige
Geständniß und die Reue des Vcructheilten — diese

Angade scheint hingegen Ihrer Commißion eine bloß
auS der Luft gegriffene ffi» Scrio zu seyn, wenigstens

zeuget die Prozedur das gerade Gegentheil.
Damals ward auf den beyliegcnden Vortrug unsers

College» Gschwcnds der Vollz. Rath eingeladen, bet
Gesetzgebung Berichte über des HnbcrS Lebenswandel,
sein Betragen in der Gefangenschaft und baS iü seiner

Bittschrift vorgebende Magenweh mitzutheilen. Das
Resultat dieser Bcrichteinziehungen ist nun dieses, daß

der B. Unlerstatthaltcr von Bremgarten deklariert, bey

dem beständigen Lustäudern des Hubcrs könne man
keine Auskunft über seinen bisherigen Lcdenswande! ge->

ven; und 5ic Munizipalität Oberwyl (woher er sich

Burger sagt) will nichts weder von ihm noch von

seinem Bürgerrecht wissen.

Medizinische Zeugnisse von dem Zustand des Hubcrs
hat der Vollz. Rath keine angeschlossen; wohl aber

bezeugt der Voll;. Rath in finer lezteru Botschaft, tag!
der Hubcr zufolge medizinischer Zeugnisse seit 4 Wochen
ausserhalb seinem Gefguguissö ohne die Nätur der

Krankheit anzuzeigen) verpflegt werden müsse. Dieß
ist der Verhall der Sache.

Wenn Sie ìiun B. G. dem wiederholten Stra-mildo
rnngsvorschlag des Vollz. Raths entsprechen wollen, sb

läßt sich ohne Besorgniß.schlimmer Folgerungen Ihr Be-

gnadigungsdckret auf nichts anders begründen, als auf
den von der Vollziehung versicherten Kraukheilszustand

des vcruetheilten Hubers; denn nnl der Geringhnl des

Werths eines Hausdiebstahls stehet, selbst ohne die gra,
vierenden Umstände der Prozedur in Rechnung zu brim
gen, die Milde des Strafurlheils im Verhältniß.-

(Die Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Geschichte der Gesellschaft zu Beförde;

rnnq u n d Au fm » n te r u n g des G ut e w

undGemeinnützigen in Ba sel. Dritte
Decade. Viertes Jahr 1800, 8.

S. 47.
i -

Die vortrefliche, von dem verewigten Isel i n gci-

stiftete Gesellschaft, hat auch die Rvwblntisnssti'mnb
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